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Polizei Hamburg, Postfach  60 02 80, 22202 Hamburg Polizei Hamburg
VD 02

Herrn

█ ███

per E-Mail

Bruno-Georges-Platz 1
22297 Hamburg
Telefon 040 4286 -0
Telefax 

Sachbearbeiter Henko
Aktenzeichen EGV16797

25.06.2018

Antrag  auf  Informationszugang  nach  dem  Hamburgischen  Transparenzgesetz 
(HmbTG) vom 21.06.2018 an die Polizei Hamburg

Sehr geehrter Herr ███

Ihr  Antrag auf  Informationszugang zum  Thema  „Elektrokleinstfahrzeuge“ ist der Ver-
kehrsdirektion VD 02 zur Bearbeitung und Beantwortung zugeleitet worden. 

Gemäß  Rechtsprechung  des  Oberverwaltungsgerichts  Hamburg  zum  Hamburgischen 
Transparenzgesetz (siehe OVG Hamburg / Beschluss v. 20.11.2012, 5 Bs 246/12) sind 
Ihnen Auskünfte auch nur insoweit zu erteilen, als die Polizei Hamburg über Unterlagen 
verfügt, aus welchen sich die erbetenen Informationen im Sinne der Fragestellung ablei-
ten lassen.

Zu 1. – 4.:
Statistische Erhebungen oder ein Controlling im Sinne der Fragestellung werden bei der 
Polizei  Hamburg  nicht  durchgeführt.Unterlagen/Dokumente  können  Ihnen somit nicht 
zugänglich gemacht werden, da diese - auch im Sinne des HmbTG - nicht vorliegen.
In  diesem  Zusammenhang  möchte  ich  darauf  hinweisen,  dass  fürdie  Ahndung  von
Verkehrsordnungswidrigkeiten  im  Sinne  der  Frage  1.  die  Abteilung  für  Bußgeld- und 
Verwarnungsgeldangelegenheiten  des  Einwohner-Zentralamtes  (E6)  und  für  Einzi e-
hungen im Sinne der Frage 4. die Justizbehörde zuständig sind.

Zu 5.
Die  Polizei  Hamburg  hat  im  vergangenenJahr an  drei  PolizeikommissariatenE-Bikes 
pilotiert. Weitere Bedarfe werden derzeit geprüft.
Darüber  hinaus  gibt  es aktuell keinerlei  Planungen  zur  Anschaffung  von sonstigen
Elektrokleinstfahrzeugen.
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Hinweis: Für Ihre Anfrage werden keine Gebühren erhoben, da der Zeitaufwand für die 
Beantwortung noch innerhalb des kostenfreien Limits lag.

Mit freundlichen Grüßen

█ -M. Henko


